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SO Puflririe ftyntttjertlift* gcmîmterlur-gettuttg

eiferne 2fenfterraßmen bi? gu ben größten Oimenfionen, Oacß*
rinnen, gußeiferne biinnmanbige SIblaufroßre für Begen* unb
©cßiittfteinwaffer, gegoffene Oacßgiegei," rueld^e V3 leichter
find, als ^alggtegel au? Oßon non- gleicher ©röße, Slbtritt«
einridjtungen für beffere Sßoßnßäufer, §eig£örper, ^etgrö^rett,
Dfenbeftanbtßeile 2c.

©ine befor.bere ©pegialität in ber ©lu? ift: ber ®unft=
ober Drnamentgnß. 3ur SSefdjaffung bon ©ntwürfen unb
Btobeßen für ©äuten, Kandelaber, Baoißon?, ©elänber,
Defen 2c. ift ein eigenes artiftifcEjeS Shelter Dorßanben. Sin
ben fcßönen ©äulen für bte neue Unionbant in ©t. ©aßen
war bei unferm Befucße bie gefcßicfte £>anb beS Btobeßeur?
befcßäftigt. Oie fcßönen Qttaigclänber für 3ug unb 3üricß
waren tßeilweife fertig.

Bicßt gu üergeffen finb bie tgartgußwdlgen für bie SQ3aIg=

werte in ©erlaftngen im ©ewicßte non ca. 100 3«Unern,
beren tabeüofe Jgerfteßung?weife eine gange Steiße befonberer
Borficßt?maßregeln erforbert, unb bie $abrifatiou ber Strtißerie*
©efcßoße (Biuggranaten) für bie ©ibgenoffenfcßaft mit ißren
fternförmigen, eingegoffenen ©prengftücten.

Bacßbem wir uns in ber ©teßerei, foweit e? in ber

îurgen 3ät bon taum gwei ©tunben möglich mar, erbaut unb

beleßrt hatten, ging e? in bie ÜJtafdjinenmerfftätte. Sit einem
Slreal bon ebenfaß? gir£a 4000 Quadratmeter arbeiteten gegen
200 lgülf?mafcßinen, Oreßbäit£e, .Boßrmafcßinen, fèobel*
mafcßtnen, Sraifen, ©tangen, ©cßleifmafcßinen 2c. in ben

berfcßiebenften Oimenfionen. Oiefe Btafcßinen müffen mög*
licßft genau bén fpegteßen Bebürfniffen angepaßt unb für
befonbere 3*"^ eigen? entworfen unb angefertigt werben,
fo baß bte §erfteßung ber betreffenben ©peiialitäten mög»

licßft bortßeilßaft unb epaft ausgeführt wirb. Bäßere Oetail?
Würben gu weit führen unb ©ie werben biefelben einem

Laien gerne erlaffen. Oie gabritation refp. ba? fÇraifen
«unb Slbbreßen ber Slrtiüerie=@ef(ßoße intereffirte aueß ßier
wieber nicßt nur unfern tgerrtt Slrtißerielieutenant Bleßer,
fonbern aueß beinahe alte Berein?mitglieber gang befonber?.

©ortfepung folgt).

03cfitt(j btöerfev §aubiüer!er=tßer6aubc
an Sit. Beßörben, Slrchiteften unb Sßriöaten be? Santon?

©t. ©aßen.

(Glitt ami) fiir bie anbeut CSibgenoffen.)

Oeffentlicße Slagen .in leßter 3"t über Sl££orb?öerträge,
Bedingungen, ©nbmiffion?üorIagen u. f. w. führten — be*

fonber? in $anbWer£erfreifen unb in ben engern $acßöereineu

— gu lebhaften Oi?£uffionen unb ©rläuterungen.
Blau ßat ficß gugeftanben, baß bie flogen in meßr ober

Weniger berechtigtem ©inne nicßt bereingelt, fonbern giemlich

allgemein bei aßen Bauten begrünbet erfcßeinen, baß é? att
ber 3eit fei, bie eigene Snitiatioe gu ergreifen unb ba? Be*

fnltat berfelben ber fßrüfung unb ©rwäguttg be? Oit. 3n=
genieur* unb Strcßiteftenoerein? gu unterbreiten.

Sn ©rwägung jebocß, baß eine folcße Slrbeit — einläßlich
behandelt — oor ©iniritt ber ©ontmerferien genannten
Bereut? nicßt meßr gum Slbfcßluß gelangen fann, ßat man
biefe Borlage auf näcßfte SBinterfaifon oerfcßoben unb ficß

entfcßloffen, für biefe Baufaifon nur einige Stnbeutungen der

Beßergigung anguempfeßlen.
Oie allgemeinen fogialeit SSerßältniffe ßaben ficß auf bettt

gangen kontinent in ben leßten Saßren wefentlicß geünbert.
2Ba? oor Saßren bem freien Uebereinlommen eine?

Bieifter? mit feinen Slrbeitern üßerlaffen blieb, fitcßt man
ßeute meßr unb meßr gu uerßinbern, ber ©ittgelne ift nicßt

'meßr mächtig ; e? ift beliebt, ficß in Blaffen gn fammeln unb
ber Bteßrgaßl — mit ober oßite Uebergeugung — gu folgen.

Db unb inwieweit biefe Begebungen begrünbet unb gu

Bußen be? (Singeinen wie ber Slßgemeinßeit bienen, muß ber

3u£unft überlaffen bleiben.
Smmerßin ßaben biefe 3uftänbe in gweiter Linie bie

§ fßub(tfatiutt?=Drgan be3 Sctjmeig. ©emerbeDerein?) Str. 3

Botßweubigfeit bon §anbwerf?meifteröerbänben ßerborgerufen ;
ba? Sßirfen berfelben tann — al? im Slnfang?ftabtum be-

griffen — nocß nicht beurtßeilt werben.

©inleudhtenb unb für, ba? Slßgemeinwoßl bienenb, tann
jebocß feiten? jebeS Unbefangenen nur bann bie ©pifteng biefer
SSereine angefeßen Werben, wenn biefelben beftrebt finb, auf
bem Boben oon Becßt unb Bißigteit unb auf ber 93afi? einer
loßalen, gefcßäft?mäßigen Berechnung ficß SIcßtnng gu ge=
Winnen unb baß aueß bte Berbänbe unter fifß gegenfeitige
Sichtung' hochhalten.

2Ba? wir nun anbeterfeit? Don ©eiten ber Slit. Beßörben
unb beren Organen »erlangen, ift ebenfaß? nicßt? SInbere?,
al? baß wir um Unterftüßung unb Slnffteßung Don Ber=
trägen, Bebtngungen, @ubmiffion?Dorlagen 2c. 2C. bitten, bie
bie gegenfeitige Sichtung ermöglichen, fo baß aueß unfererfeit?
befürworteten ftrengen Bedingungen nicßt bloß formeße?,
fonbern an^ wirtliches, nicßt bent ©ewiffen wiberfprecßenbe?
Stedht gugefprotßen werben £ann.

„SIcßtnng Derlangt ©ntgegenbringen Don 3utrauen; 3Jtiß=
trauen geitigt Slrgmoßn unb hinterlift."

©ie afle wtffen, baß fpegieß bie Berträge eine totale
©infeitigleit enthalten ; gu bedauern ift ferner, baß nicht bloß
BriDate, fonbern Beßörben — mit und oßne Sßiffen ba?

ilrtßeil einer tüchtigen Bauleitung über Brei?offerten oft au?
rein materießen ©rünben ßintanfeßen, b. ß. Unterbietungen
aîgeptiren unb faßigemäß auf Dtecßnnng berußende ©ingaben
ignoriren.

2Bir woflen e? unterlaffen, ben feßon öffentlich pr ®ennt=
niß gebrauten, eigenartigen, gur 3^t befteßenben Bertrag?»
beftimmungen eine Beiße weiterer ÜJtufter Don anderen Bauten

gur Senntniß gu bringen, bitten jebocß fdßoit für biefe Bau*
faifoit, fo Diel al? möglich, abfurbe, ben gegenwärtig aßge*
meinen fogialen Berßältniffen wiberfprecljenbe Bertrag?beftim*
mungen gu befeitigen.

'

Sm Itebrigen atterlenneti unb empfehlen wir bie feiten?
be? ©eßweiger. Sngenienr* unb Slrcßitettenoerein? feßon unterm
11. ©eptember 1885 aufgefteßten ©runbgüge gur §anbßabung
be? ©ubmiffion?wefen? unb glauben, baß bie für die gange
©dßrneig aufgefteßten muftergiltigen ©runbgüge, Dorab au^
bei den Beßörben unfere? Danton? Doße Slnerfennung finden
fönnen.

2öir erlauben un? baßer, biefelben wenigften? in §aupt*
fachen au?gug?weife aueß einem weiteren Bnbtifum in Ba^*
fteßenbem gur ^enntniß gu bringen.

©runbgüge gur .^anbßabung be? ©nbmifftoitêwefen?
angenommen in ber

Oôetteval'ocrfamml'itug Ses Jödjioei,). iug.- it. ilitiiitclitcuocreins
am 11. ©eptember 1885.

Slrt. 1. Deffentlicße Strbeiten unb Lieferungen Don einiger
Bedeutung finb in ber Begel öffentlich au?gufcßreiben; bei

periobifeßen Lieferungen orbentlicßerweife aße Saßre.
Befcßränfungen ber Bewerbung auf ein beftimmte? ©taat?=

ober ©emeinbegebtet find guläffig; fie finb jebocß feßon in
ber Stu?fcßretbnng befannt gu geben.

Slrt. 2. ®ie Slu?fcßreibung einer Sîonfurreng foß in
ber Begel auf ©runblage fertig gefteßter ^Srojefte ftattfinben ;
e? foß baßer ben Bewerbern gur Berfügung gefteßt werben :
1) Doßftäubige fertige 3äcßnungen, eoentueß Blufter, Btobeße,
bie jebe 3mäbrußgldt an?fcßließen. 2) Slu?füßrung?beftim=

mungen, Bertrag?formuIare unb BreiSliften. 3) ®a? Borau?»
maß wenigften? ungefähr unb mit ber Slngabe, bi? gu weh
eßem Brogentfaße Bteßr* ober Btinberleiftungen gefordert
werben tonnen.

Slrt. 4. Oie Bergebitng bon Slrbeiten foß in ber Begel
auf Bacßmaße unb gegen Bergütung oon @inßeit?preifen
ftattfinben.

Bergebungen gegen B<Pßß<ßfummen finb nur in $äßen
guläffig, wenn Stiles naeß Bfa» Befcßrieb fo genau be*
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eiserne Fensterrahmen bis zu den größten Dimensionen, Dach-
rinnen, gußeiserne dünnwandige Ablaufrohre für Regen- und
Schüttsteinwasser, gegossene Dachziegel, welche ^ leichter
sind, als Falzziegel aus Thon von gleicher Größe, Abtritt-
einrichtungen für bessere Wohnhäuser, Heizkörper, Heizröhren,
Ofenbestandtheile zc.

Eine besondere Spezialität in der Clus ist: der Kunst-
oder Ornamentguß, Zur Beschaffung von Entwürfen und
Modellen für Säulen, Candelaber, Pavillons, Geländer,
Oefen zc, ist ein eigenes artistisches Atelier vorhanden. An
den schönen Säulen für die neue Unionbank in St. Gallen
war bei unserm Besuche die geschickte Hand des Modelleurs
beschäftigt. Die schönen Quaigcländer für Zug und Zürich
waren theilweise fertig.

Nicht zu vergessen sind die Hartgußwälzen für die Walz-
werke in Gerlafingen im Gewichte von ca. 100 Zentnern,
deren tadellose Herstellungsweise eine ganze Reihe besonderer
Vorsichtsmaßregeln erfordert, und die Fabrikation der Artillerie-
Geschahe (Ringgranaten) für die Eidgenossenschaft mit ihren
sternförmigen, eingegossenen Sprengstücken.

Nachdem wir uns in der Gießerei, soweit es in der

kurzen Zeit von kaum zwei Stunden möglich war, erbaut und

belehrt hatten, ging es in die Maschinenwerkstätte. In einem
Areal von ebenfalls zirka 4000 Quadratmeter arbeiteten gegen
200 Hülfsmaschinen, Drehbänke, .Bohrmaschinen, Hobel-
Maschinen, Fraisen, Stanzen, Schleifmaschinen zc. in den

verschiedensten Dimensionen. Diese Maschinen müssen mög-
liehst genau dèn speziellen Bedürfnissen angepaßt und für
besondere Zwecke eigens entworfen und angefertigt werden,
so daß die Herstellung der betreffenden Specialitäten mög-
liehst vortheilhaft und exakt ausgeführt wird. Nähere Details
würden zu weit führen und Sie werden dieselben einem

Laien gerne erlassen. Die Fabrikation resp, das Fraisen
«und Abdrehen der Anillerie-Geschoße interessirte auch hier
wieder nicht nur unsern Herrn Artillerielieutenant Meyer,
sondern auch beinahe alle Vereinsmitglieder ganz besonders.

(Fortsetzung folgt).

Gesuch diverser Haudwerker-Verbände
an Tit. Behörden, Architekten und Privaten des Kantons

St. Gallen.
(Gilt auch für die andern Eidgenossen.)

Oeffentliche Klagen.in letzter Zeit über Akkordsverträge,
Bedingungen, Submissionsvorlagen u. s. w. führten — be-

sonders in Handwerkerkreisen und in den engern Fachvereinen
— zu lebhaften Diskusstonen und Erläuterungen.

Man hat sich zugestanden, daß die Klagen in mehr oder

weniger berechtigtem Sinne nicht vereinzelt, sondern ziemlich

allgemein bei allen Bauten begründet erscheinen, daß es an
der Zeit sei, die eigene Initiative zu ergreifen und das Re-
sultat derselben der Prüfung und Erwägung des Tit. In-
genieur- und Architektenvereins zu unterbreiten.

In Erwägung jedoch, daß eine solche Arbeit — einläßlich
behandelt — vor Eintritt der Sommerferien genannten
Vereins nicht mehr zum Abschluß gelangen kann, hat man
diese Vorlage auf nächste Wintersaison verschoben und sich

entschlossen, für diese Bausaison nur einige Andentungen der

Beherzigung anzuempfehlen.
Die allgemeinen sozialen Verhältnisse haben sich auf dem

ganzen Kontinent in den letzten Jahren wesentlich geändert.
Was vor Jahren dem freien Uebereinkommen eines

Meisters mit seinen Arbeitern überlassen blieb, sucht man
heute mehr und mehr zu verhindern, der Einzelne ist nicht

'mehr mächtig; es ist beliebt, sich in Massen zu sammeln und
der Mehrzahl — mit oder ohne Ueberzeugung — zu folgen.

Ob und inwieweit diese Bestrebungen begründet und zu
Nutzen des Einzelnen wie der Allgemeinheit dienen, muß der

Zukunft überlassen bleiben.

Immerhin haben diese Zustände in zweiter Linie die

s Publikations-Organ des Schweiz. Gewerbevereins) Nr. 3

Nothwendigkeit von Handwerksmeisterverbänden hervorgerufen ;
das Wirken derselben kann — als im Anfangsstadium be-

griffen — noch nicht beurtheilt werden.

Einleuchtend und für. das Allgemeinwohl dienend, kann
jedoch seitens jedes Unbefangenen nur dann die Existenz dieser
Vereine angesehen werden, wenn dieselben bestrebt sind, auf
dem Boden von Recht und Billigkeit und auf der Basis einer
loyalen, geschäftsmäßigen Berechnung sich Achtung zu ge-
winnen und daß auch die Verbände unter sich gegenseitige
Achtung hochhalten.

Was wir nun andererseits von Seiten der Tit. Behörden
und deren Organen verlangen, ist ebenfalls nichts Anderes,
als daß wir um Unterstützung und Aufstellung von Ver-
trägen, Bedingungen, Submissionsvorlagen zc. zc. bitten, die
die gegenseitige Achtung ermöglichen, so daß auch unsererseits
befürworteten strengen Bedingungen nicht bloß formelles,
sondern auch wirkliches, nicht dem Gewissen widersprechendes
Recht zugesprochen werden kann.

„Achtung verlangt Entgegenbringen von Zutrauen; Miß-
trauen zeitigt Argwohn und Hinterlist/'

Sie alle wissen, daß speziell die Verträge eine totale
Einseitigkeit enthalten; zu bedauern ist ferner, daß nicht bloß
Private, sondern Behörden — mit und ohne Wissen das
Urtheil einer tüchtigen Bauleitung über Preisofferten oft aus
rein materiellen Gründen hintansetzen, d. h. Unterbietungen
akzeptiren und sachgemäß auf Rechnung beruhende Eingaben
ignoriren.

Wir wollen es unterlassen, den schon öffentlich zur Kennt-
niß gebrachten/eigenartigen, zur Zeit bestehenden Venrags-
bestimmungen eine Reihe weiterer Muster von anderen Bauten

zur Kenntniß zu bringen, bitten jedoch schon für diese Bau-
saison, so viel als möglich, absurde, den gegenwärtig allge-
meinen sozialen Verhältnissen widersprechende Vertragsbestim-
mungen zu beseitigen.

'

-fic
Im klebrigen anerkennen und empfehlen wir die seitens

des Schweizer. Ingenieur- und Architektenvereins schon unterm
11. September 1885 aufgestellten Grundzuge zur Handhabung
des Submissionswesens und glauben, daß die für die ganze
Schweiz aufgestellten mustergiltigen Grundzüge, vorab auch

bei den Behörden unseres Kantons volle Anerkennung finden
können.

Wir erlauben uns daher, dieselben wenigstens in Haupt-
suchen auszugsweise auch einem weiteren Publikum in Nach-
stehendem zur Kenntniß zu bringen.

Grundzüge zur Handhabung des Submissionswesens

angenommen in der

tzienerat'versammt'mlg des Schweiz. )ng.- ». Architeiitenvereins
am 11. September 138S.

Art. 1. Oeffentliche Arbeiten und Lieferungen von einiger
Bedeutung sind in der Regel öffentlich auszuschreiben; bei

periodischen Lieferungen ordentlicherweise alle Jahre.
Beschränkungen der Bewerbung auf ein bestimmtes Staats-

oder Gemeindegebiet sind zulässig; sie sind jedoch schon in
der Ausschreibung bekannt zu geben.

Art. 2. Die Ausschreibung einer Konkurrenz soll in
der Regel auf Grundlage fertig gestellter Projekte stattfinden;
es soll daher den Bewerbern zur Verfügung gestellt werden:
1) vollständige fertige Zeichnungen, eventuell Muster, Modelle,
die jede Zweideutigkeit ausschließen. 2) Ausführungsbestim-
mungen, Vertragsformulare und Preislisten. 3) Das Voraus-
maß wenigstens ungefähr und mit der Angabe, bis zu wel-
chem Prozentsatze Mehr- oder Minderleistungen gefordert
werden können.

Art. 4. Die Vergebung von Arbeiten soll in der Regel
auf Nachmaße und gegen Vergütung von Einheitspreisen
stattfinden.

Vergebungen gegen Pauschalsummen sind nur in Fällen
zulässig, wenn Alles nach Plan und Beschrieb so genau be-
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